
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1924/5/5 4Os107/24
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.05.1924

Norm

MSchG §5

MSchG §24

Rechtssatz

Die Benützung des eigenen Namens oder der eigenen Firma zur Kennzeichnung der eigenen Ware ist ungeachtet der

vor einem anderen erworbenen Markenrechte stra6os. Die Verwechslungsfähigkeit zweier Marken ist auch ein

Rechtsbegriff.

Entscheidungstexte

4 Os 107/24

Entscheidungstext OGH 05.05.1924 4 Os 107/24
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/entscheidung/494531
http://www.ogh.gv.at
file:///

	RS OGH 1924/5/5 4Os107/24
	JUSLINE Entscheidung


